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1) 

Das Vorhaben der Bundesregierung, über eine Neufassung des § 127 SGB V die Hilfsmittelversorgung in Deutschland grundsätzlich über bundesweite Ausschreibungen zu regulieren, gefährdet die ortnahe Versorgung der Betroffenen. 

2) 

Die bisherige Praxis der gesetzlichen Krankenkassen bei der Festlegung von Festbeträgen für Hilfsmittel hat gezeigt, dass die Krankenkassen kein Interesse haben, den Beratungsbedarf der Betroffenen und den Anpassungs- und Reparaturbedarf der Hilfsmittel angemessen zu berücksichtigen. Daher ist zu erwarten, dass diese notwendigen Bestandteile der Hilfsmittelversorgung bei den Ausschreibungsbedingungen der Kassen nicht hinreichend berücksichtigt werden. Dies wird zu einer weiteren Verschlechterung der Versorgung und zu weiteren Ressourcenverschwendungen führen. Ein schlecht angepasstes Hilfsmittel, das ungenutzt im Nachttisch verschwindet, kostet Geld, bringt dem Versicherten aber nichts. 

3) 

Die Ausschreibungsregelung widerspricht den im SGB XI festgelegten Wunsch- und Wahlrechten. Diese Rechte sind kein Luxus, sondern sachlich unbedingt geboten, da Hilfsmittel individuell angepasste Güter sind, die nicht abstrakt reglementiert werden können. Daher zielt die geplante Regelung in Wahrheit darauf ab, den Versicherten nicht bedarfsgerechte Produkte anzubieten, so dass über Aufzahlungen erst ein bedarfsgerechtes Produkt erlangt werden kann. 

Faktisch kommt es so zu einem Zuschuss-System, d.h. zu einer gravierenden Leistungsausgrenzung für Menschen mit Behinderung. Dies ist grob unsolidarisch, zumal die Härtefallregelung des § 62 SGB V nicht für Aufzahlungen gilt. 

4) 

Die Ausschreibungen sind auch im Kontext des Umbaus der Kassenlandschaft und der Umstellung auf das Einzelvertragssystem zu sehen. Da die Gesundheitsreform die Kassen unter einen ernormen Kostendruck setzen wird (Stichwort: Zusatzbeitrag), 

werden auch die Ausschreibungen als Einsparinstrument genutzt werden. Die Qualität der Versorgung wird auf der Strecke bleiben. 

Die Situation für die Betroffenen wird völlig intransparent werden, wenn jede Kasse ihren eigenen Ausschreibungsgewinner hervorbringt. Je nach Kassenzugehörigkeit werden Menschen mit gleicher Behinderung unterschiedlich versorgt werden. 

Ein Kassenwechsel ist für Menschen mit Behinderung nicht so leicht möglich wie für einen gesunden Menschen, da in der Regel auch immer noch geschaut werden muss, wie die Einzelvertragssituation hinsichtlich der Arzneimittelrabatte, der med. Reha-Einrichtungen etc. ist. 

Gerade multimorbide Patienten, insbesondere Menschen, die auf verschiedene Hilfsmittel angewiesen sind, werden unter die Räder kommen. 

5) 

Ein vertrauensvolles Verhältnis zum Leistungsbringer ist gerade im Hilfsmittelbereich besonders wichtig, da es sich bei der Hilfsmittelanpassung und -auswahl oft um einen sehr intimen Vorgang handelt. 

Eine anonyme Leistungserbringung im Stil des Internetversandhandels ist hier in der Regel völlig unangemessen. 

Hinzu kommt, dass den Ärzten vielfach das Know-How fehlt, eine zielgesicherte Verordnung auszusprechen. 

In Zusammenarbeit mit dem „Aktionsbündnis Qualität in der Hilfsmittelversorgung“

